
Versicherung 

Persönliche Kranken- und Unfallversicherung 

  

Jedes Mitglied muss eine persönliche Krankheits- und Unfallversicherung 
abschliessen. Besonders wichtig erscheint uns eine Versicherungsdeckung 
„Allgemeine Abteilung, ganze Schweiz". Die Krankenkassenprämie für Kinder für 
diesen Zusatz „ganze Schweiz" beträgt ca. Fr. 1.-- pro Monat, deckt aber 
Operationen in einer Spezialklinik zu 100% ab, und diese würden gut und gerne 
Fr. 5000.-- bis Fr. 10000.-- zusätzlich kosten. 

 

Subsidiäre Unfallversicherung 

Subsidiär über die persönliche Kranken- und Unfallversicherung hinaus ist versichert, 
wer Mitglied des STV ist, also alle Turnerinnen und Turner 

Trainer sind nicht als Vereinsmitglieder mit versichert. Trainer, welche in keinem 
STV-Verein tätig sind (keinen STV-Ausweis besitzen), müssen deshalb als 
versichertes STV-Mitglied angemeldet werden. Es ist Aufgabe der Trainer, diese 
Versicherung beim Gym Center Emme zu beantragen, welches die Kosten 
übernimmt. 

Subsidiär (also in Ergänzung zur privaten Unfallversicherung) übernommene 
Schäden: 

Heilungskosten ambulant, inkl. Franchise, insgesamt maximal Fr. 30'000.-- 

Stationäre Kosten, Selbstbehalt und Franchise, pro Tag maximal Fr. 1000.--, 
insgesamt maximal Fr. 10'000.-- 

Zahnschäden inkl. Selbstbehalt und Franchise, insgesamt maximal Fr. 8000.-- 

Todesfall: Jugendlich Fr. 13'333.--, Erwachsene Fr. 40'000.-- 

Invalidität bis Fr. 250'000.-- 

Brillenschäden und Kontaktlinsen, die ersten Fr. 700.--  voll, dann 50%, 
max. Fr. 1000.-- 

  

Diebstahl 

Das Gym Center Emme übernimmt keine Haftung für gestohlene Gegenstände. 

 

 



Haftpflicht der Funktionäre 

OK-Mitglieder, Ressorts des Oks, Vorstand, Trainer, Wertungsrichter und weitere 
Vereinsfunktionäre sind bei der Sportversicherungskasse des STV wie folgt 
versichert: 

Haftung für Personen- und Sachschäden bis 10 Mio. Franken gegenüber Dritten, 
Mitgliedern und Turnenden 

Für Turnbetrieb, Teilnahme, Organisation und Durchführung von Vereinsfahrten, 
Versammlungen, Schauturnen, Kursen und Wettkämpfen inkl. Festwirtschaften und -
zelte, ohne die Wege zur Turnhalle 

Instandstellungs-, Unterhalts-, Verbesserungs- und Erweiterungsarbeiten an 
Turnanlagen unter der Voraussetzung, dass diese Arbeiten durch einen Verein bzw. 
dessen Mitglieder in freiwilliger Arbeit ausgeführt werden. 

Regressansprüche z.B. von Turnenden, sind nicht versichert. In diesem Fall 
übernimmt die private Haftpflichtversicherung die Haftung. 

Die Funktionäre müssen prüfen, dass Regressforderungen bei ihrer privaten 
Haftpflichtversicherung nicht ausgeschlossen sind. 

Bei schulentlassenen Funktionären im Haushalt der Eltern ist zu prüfen, ob sie mit 
versichert sind. 

 

Ausgeschlossen sind 

Haftpflicht aus dem Eigentum von Gebäuden 

Schäden an gemieteten oder zum Gebrauch übernommenen beweglichen Sachen 
(z.B. Turngeräten) sowie Schaden an Geräten im Vereinseigentum 

  

Schäden sind über den Finanzchef des Vereins zu melden an 
Sportversicherungskasse des 

STV, Bahnhofstrasse 38, 5001 Aarau,  062 837 82 81 

  

OK-Haftung 

Wir verweisen auf die Checkliste „Versicherungen bei Veranstaltungen" des STV, 
welche beim OK-Präsidenten des Gym Centers Emme bezogen werden kann. 

  

 


